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DER REFORMVORSCHLAG

Rüpel
Die Konferenz der Kultusminister: Abschaffen!

i.

Beim Betrachten der bundesrepublikanischen Bildungspohtik könnte ein beschlage¬
ner Beobachter an einen Rückfall in absolutistisches Duodezfürstentum vordemo¬

kratischer Zeit erinnert werden. In einer »Ständigen Konferenz« sitzen die elf

Kultusfürsten mehrmals jährlich zusammen, wie seinerzeit die Kurfürsten des

Reiches (oder der Reichsrat oder die Reichsstände). Damit aber hört der Vergleich
auf: Die Kurfürsten konnten auch Mehrheitsbeschlüsse fassen, wo gegenwärtig
unter den Kultusfürsten nur Einstimmigkeit möglich ist und damit Einförmigkeit
gestützt wird. Da erzählen der Baden-Württemberger und der Bayer dem Hessen

oder dem Fürsterzbischof zu Köln (pardon!: dem Nordrhein-Westfalen zu Düssel¬

dorf), wie sie sich zu Hause verhalten sollen! Obwohl der Baden-Württemberger
und der Bayer keine Gesamtschulen dulden, bestimmen sie beide, wie diese z.B.

in Hessen, Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen aussehen soUen. Sie

beratschlagen darüber, wann der Nordrhein-Westfale eine Mittlere Reife vergeben
darf, wieviel KoUegschulen, die beide in ihrem Hoheitsbereich nicht dulden woUen,
der Nordrhein-Westfale einrichten darf, wieviele Abiturfächer, Bildungsgänge,
Doppelqualifikationen in welcher Zeit absolviert werden sollen, ohne daß die

Duodezfürsten einen Begriff von der Sache haben, ohne eigene Versuchserfahrun¬

gen ..., (Ach, die weite Reise zu den Versuchsschulen in den Postkutschen ist wohl

zu beschwerlich!). Noch nicht einmal Besuche der ministerialen Hofschranzen der

anderen Fürsten wurden vor Ort registriert. Folgt nun daraus, daß der Nordrhein-

Westfale auch in Bayern und Baden-Württemberg das aUgemeine zehnte Schuljahr
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an Hauptschulen wie in Nordrhein-Westfalen und Hessen einfordert oder mindestens

die Befriedigung des in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern artikulier¬

ten Elternwülens nach Einrichtung von Gesamtschulen? Fordern der Nordrhein-

Westfale, der Bremer und der Hamburger die Einlösung der verabredeten Durchfüh¬

rung von ModeUversuchen zur Verbmdung beruflicher und aUgemeinerBüdung auch

in Bayern oder Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz oder Niedersachsen?

II.

In den Nachkriegsjahren, als die Hüchtlinge, Vertriebenen, Evakuierten, Ausge¬
bombten und Einheimischen wieder seßhaft wurden und mehrmaliger Wohnungs¬
wechsel die Regel war, als in den Gymnasien unterschiedliche Sprachenfolgen von

Bundesland zu Bundesland entsprechend der jeweiligen Besatzungszone etabliert

wurden, als sogar das Schuljahr unterschiedhch begann und endete, entstand Verdruß

an den unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer.

Die in den fünfziger Jahren ständig in den Zeitungen wiederholte Schlagzeüe
»Vater versetzt, Kind sitzengeblieben!« führte nicht zu großzügiger Tolerierung der

gegenseitigen Kulturpolitik, der unterschiedüchen Abschlüsse und Berechtigungen,
der verschiedenen BUdungsgänge, sondern zu einem gegenseitigen Feüschen: Am

jeweiligen landeskultureUen Wesen soUte die ganze Bundesrepublik bUdungspolitisch

genesen. Dabei war die anfängliche Intention der Kulturerninisterkonferenz (KMK)
- sie ist älter als das Grundgesetz und die Verfassung der DDR - durchaus sinnvoU.

Die KMK erwuchs aus dem Bedürfnis gegenseitiger Konsultation und Koordination

der Länderkultusminister der vier Besatzungszonen. Zum ersten Male traf man vom

19. bis 20.02.1948 zusammen. Schon zur Sitzung am 02.07.1948-nachder Währungs¬
reform - trafen sich nur noch die Kultusminister der drei westlichen Besatzungszonen.
Damals beschlossen sie, Sitzungen in regelmäßigen Abständen abzuhalten und zu

deren Vorbereitung ein gemeinsames Sekretariat einzurichten. Nach der Verabschie¬

dung des Grundgesetzes entwickelte sich die Kultusministerkonferenz zum Organ
der Selbstkoordinierung der Länder. In der Rekonstruktionsperiode mußten die

schlimmsten Divergenzen beseitigt werden: Im Düsseldorfer Abkommen vom

17.02.1955 wurden einige geregelt: Schuljahresbeginn (einheitlich am 1. April),
Gesamtferiendauer (85 Werktage), Sommerferien (in zwei einheitlichen Bundeslän¬

derblöcken), einheitliche Bezeichnung (»Mittelschule« und »Gymnasium«), Unter¬

scheidung der Gymnasien nach Langform (neun Jahre) und Kurzform (sieben Jahre)
und in altsprachlichen, neusprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen Typ,
einheithche Folge der Fremdsprachen, gegenseitige Anerkennung von Lehramtsprü¬

fungen, einheitliche Bezeichnung der Zeugnisnoten.
Im Hamburger Abkommen vom 28.10.1964 wurden vereinbart: Verlegung des

Schuljahresbeginns vom 01.04. auf den 01.08., Verlängerung der Vollzeitschul¬

pflicht auf neun Jahre (ein zehntes Pflichtschuljahr wird zugelassen). Als Bezeich¬

nungen wurden festgelegt: Grundschule, Hauptschule (Einführung als Sekundär¬

schule mit obligatorischer Fremdsprache), Sonderschule, Realschule (statt Mittel¬

schule), Zulassung von Abendrealschulen, Abendgymnasien und KoUegs zur Erlan¬

gung der Hochschulreife, Festlegung der Sprachenfolge nach Klasse 5 (Enghsch
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oder Latein), ab Klasse 7 (Latein/Enghsch/Französisch), Klasse 9 (dritte Fremd¬

sprache dazu), Einführung der Fachoberschule durch Ergängzungsabkommen von

1968, schließlich die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe von 1972.

In der Reformphase nach 1965 geriet die Kultusministerkonferenz in Anbetracht

befürchteter Büdungskatastrophen unter Konzeptions- und Entscheidungsdruck.
Vorzuweisen hatten die Kultursminister außer administrativen Vereinbarungen auch

in der Reformperiode nichts. Die SchlagzeUen bheben: »Vater versetzt, Kinder

sitzengeblieben!«. Bereits unter Konrad Adenauer mußte der Bund aushelfen. Beim

Innenminister wurde der deutsche Ausschuß für das Erziehungs- und BUdungswesen
als Gutachtergremium, später ab 1968 BUdungsrat und Wissenschaftsrat etabliert.

Durch Einfügen des Artikels 91b in das Grundgesetz mußte eine Bund-Länder-Kom¬

mission für Büdungsplanung eingerichtet werden.
Betriebsamkeit kann man der KMK nicht absprechen: Viele Beschlüsse, viele

Empfehlungen, aber: außer Spesen (und viel beschriebenem Papier) nichts gewesen!
Was einst als sinnvoUe »Selbstkoordination« begann, hat sich inzwischen verselbstän¬

digt. Die gelegentlichen wütenden Proteste bleiben. Die SchlagzeUen lösen keinen

Druck aus, nicht die Eltern, die im benachbarten Bundesland keine Gesamtschule

vorfinden, auch nicht die Eltern, die ihre Kinder statt auf eine auslesende Orientie¬

rungsstufe heber in ein grundständiges Gymnasium oder eine Gesamtschule (mit den
Klassen 5 bis 13) schicken woUen. Wortreich wird konstruktiver Föderalismus geprie¬
sen, der sich auf die Kulturhoheit zurückzieht, faktisch in endlosen detaUlistischen

Regelungen jeglicher Wettbewerb austrocknet. Mit dem Verweis auf den einmal

erreichten Konsens werden die jeweiligen Landesparlamente entmündigt, die bü¬

dungspohtischen und pädagogischen Innovatoren als »Störenfriede« der Einheitlich¬

keit vorgeführt. Kompromiß wird als das definiert, was aUe elf Kultusfürsten zu

schlucken bereit sind. Ein Heer von aus den Bundesländern nach Proporz abgesteU-
ten Beamten (weiß einer, was das den Steuerzahler kostet?) sucht nach Leerformeln,
die Einheitlichkeit suggerieren, um gleichzeitig jeweüs wie bisher weiterzumachen,
den Leerformelkompromiß durch eigene Herrlichkeit zu Hause nach Beheben zu

füUen, um mit dem Verweis auf die Anlagen der Beschlüsse, den erreichten Konsens

nicht zu gefährden, die Hauspohtik gegen das Landesparlament durchzusetzen.

in.

Die Praxis der Kultusministerkonferenz und der angegliedertenBehörden des »Sekre¬

tariates« führt zur Frage nach der Vereinbarkeit mit den grundlegenden Geboten

unserer demokratischen Verfassung: der Gewaltenteüung, der Gesetzgebung in den

Parlamenten, dem Vollzug der Gesetze durch die Regierungen und der Überprüfung
des Vollzuges der Gesetze und der Überemstirnmung der Gesetze mit den Verfas¬

sungsgeboten durch die Rechtsprechung (Artikel 20 GG). Das Grundgesetz unter¬

scheidet zwischen der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes (Artikel 71) und

der konkurrierenden Gesetzgebung (Artikel 72), bei der die Länder die Gesetzbe-

gungsbefugnis so lange haben, wie der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen

Gebrauch macht. Schul- und Kulturangelegenheiten sind in beiden Katalogen nicht

aufgezählt, sie sind damit eindeutig Angelegenheiten der Bundesländer. Die Väter
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des Grundgesetzes woUten keinen Einheitsstaat. Starke Länderregierungen mit

originären Zuständigkeiten soUten die gesamtstaatliche Macht begrenzen und den

Bürger vor totalitären Übergriffen schützen. Der Förderahsmus soUte im Schul¬

wesen und der Kultur zu einem Wettbewerb führen, zu unterschiedlichen Wegen
für die Gestaltung des Schulwesens ermuntern, den vielfältigen kultureUen Traditio¬

nen in den Bundesländern Raum geben. Die Väter des Grundgesetzes woUten in

der Kultur keine einheitliche Lösungen, zu tief saß die Furcht vor kulturellem und

schulischem Gleichschritt. Die »linken« Verfassungsväter mögen von Fortschritten

im eigenen Bundesland geträumt haben, die »rechten« vom Bewahren des Herge¬
brachten. Was haben die Söhne und Enkel daraus gemacht?

Bei näherer Betrachtung entdeckt man im Instrument der Kultusminsterkonfe-

renz nicht nur ein Legitimations- sondern auch ein Legahtätsdefizit. Dies wird schon

im Namen der Behörde deuthch, die nach einem Abkommen vom 20.06.1959 eine

Dienststelle des Landes Berhn ist (Wie steht es mit der voUen Souveränität?). Der
Name (»Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultursrninister der Länder in der

Bundesrepublik Deutschland«) suggeriert eine Unbedeutung, die die faktische

Macht des StillsteUens der Landesparlamente (und vielleicht auch der Kultusmini¬

ster als Amtschefs) verschleiert: Die Behörde besteht aus einem Plenum (den
Ministem), der Amtschefkonferenz (Staatssekretäre), dem Schulausschuß mit zahl¬

reichen Arbeitsgruppen auf Beamtenebene, dem Hochschulausschuß mit ebenso

zahlreichen Unterausschüssen und Arbeitsgruppen auf Beamtenebene, dem Aus¬

schuß für Kunst- und Erwachsenenbüdung (... mit ebenso...) sowie dem Ausschuß
für das Auslandsschulwesen. Daneben befinden sich im »Sekretariat der Ständigen
...« Abteüungen für »Gemeinsame Dienste« (z.B. Statistik und Vorausberech¬

nung, Fachausschüsse) und »Besondere Dienste« (z.B. Pädagogischer Austausch¬

dienst für Lehrkräfte, Anerkennung ausländischer Zeugnisse).

IV.

Die mstitutionalisierte Nicht-Institution »Kultusministerkonferenz« besteht aus

einer Vielzahl von Ärgernissen: In den Zeiten satter soziaUiberaler Reformmehrhei¬

ten haben die Vetos aus München und Baden-Württemberg die Innovationen

verhindert, den Bildungsrat auslaufen lassen, die Gesamtschule bis zur Unkenntlich¬

keit verunstaltet (und vieles andere mehr). Obwohl die Südlichter keine Gesamt¬

schulen haben, also gar nicht tangiert sind, greifen sie massiv inhalthch und

substantieU in die Rechte der anderen Länder ein. So wurden durch die letzten

Kultusministerkonferenzen die nordrhein-westfälischen KoUegschulen im Kern

stranguliert.

Vielfältige Ärgernisse, ein Skandal! Er besteht nicht darin, daß durch landesverrä¬

terische Umtriebevon innerlich nicht überzeugten Beamten in den Fachausschüssen

bewußt landespolitische Innovationsvorhaben torpediert werden oder rechtzeitig
gegen einmal angestrebte Reformen gegengesteuert wird. Der Skandal ist nicht,
daß die jeweilige Opposition hinter der Parteifreundemehrheit im anderen Bundes¬

land zwecks Sabotage von Gesetzen, die durch Mehrheit zustande gekommen sind,
stecken kann. Der Skandal besteht nicht darin, daß die Oberen der Lehrerverbände
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durch einen Gewährsmann im KMK-Sekretariat von den Verhandlungen erfahren

und den Anhang zum Rühren der Buschtrommel veranlassen. Nein, der Skandal

besteht auch nicht darin, daß die trinkfesten Minister beider Seiten den Kompromiß
»zusammensaufen« (morgens um drei). Der Skandal besteht auch nicht darin, daß

ein rechter Berater seinem linken Minister als Kompromiß souffliert, was er mit

dem Berater der Gegenseite ausgemacht hat und was dieser seinem rechten

Minister ebenfaUs souffliert. Der Skandal besteht auch nicht darin, daß als Kompro¬
miß definiert wurde, was der jeweilige pohtische Gegner bereit ist zu schlucken.

Der Skandal besteht nicht darin, daß der »Innovationsminister« im eigenen Land
sich keine linke Opposition mehr hält, um mit Parteitags- und Parlamentsbeschlüs¬

sen im Rücken den geraden, aufrechten Reformgang zu absolvieren und statt

dessen den Spaltpilz von seinen Beamten gegen die eigenen Bidlungspohtiker
verbreiten läßt! Der Skandal besteht auch nicht darin, daß-wie bei der KoUegschule
- Aussage (Schwier: »Zähe Verhandlungen für die KoUegschule!«) gegen Aussage
(Franke: Schwier »hat es den ünionsländem besonders leicht gemacht, die KoUeg¬
schule als Geisel zu nehmen«!) steht. Der Skandal ist auch nicht, daß also offenbar

die Kultusminister und die Beamten ihre Parlamente jeweüs nur ungenau oder

sogar falsch informieren oder - wie bei der KoUegschule - die anhänglichen
Vor-Ort-Reformer beruhigen, wo man unter der Hand die Sache selbst substantieU

verschaukelt hat. Nein! Dies ist aUes noch nicht der Skandal!

Der eigentliche Skandal besteht darin, daß die gesetzgebenden Gewalten sich

diese Handlungsweisen, jene als »vorbereitendes Verwaltungshandeln« deklarierte

Entwertung gefaUen lassen, daß kein Verfassungsjurist aus grundsätzlichen Beden¬
ken warnend die Stimme erhebt (weü man im Einverständnishandel ist?). Der

eigentliche Skandal besteht somit darin, daß die BUdungspolitiker scheinbar mit ein

paar Sonderproblemen aUeingelassen werden, daß die alten Hasen des Parlamenta¬

rismus aus jeweiligen Mehrheits- und Oppositionsparteien der Entmachtung des

Parlaments durch das unverfrorene Treiben einer »Nichtinstitution«, die dennoch

die Parlamente in entscheidenden Fragen normiert, ohne Widerspruch zusehen.

Sind die Parlamente von den vielfältigen Aktivitäten, von der Imaginenz der durch

den bürokratischen Beamtenapparat selbst produzierten Einigungszwänge geprägt?
Wird noch eine Kulturhoheit der Länderparlamente suggeriert, die in der Praxis

täglich büdungspolitisch dementiert wird?

V.

Schaffen wir die Duodezfürsten wieder ab! Dispensieren wir nicht den Geist des

Grundgesetzes! Lassen wir keine Macht ohne KontroUe zu, die dem jeweiligen
Landesparlament Kulturhoheit zuerkennt, die aber gleichzeitig durch den tränen¬

drüsendrückenden Verweis auf die Schwierigkeit in der Konsensstiftung die Hand¬

lungsräume der Landesparlamente einengt. Entweder gut das Versprechen auf

einen Förderahsmus mit einem Minimum an Einheitlichkeit, mit Innovationsspiel¬
räumen und einer liberalen Tolerierungspraxis in der pädagogischen Ausgestaltung
der Schulen oder es gelten pädagogische Binnenzöhe zwischen Bundesländern und
die Möglichkeiten, substantieU in Innovationsprojekte eines anderen Bundeslandes
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einzugreifen und sie dabei ohne eigene Reformpraxis weiterhin bis zur Unkenntlich¬

keit zu verunstalten. In beiden FäUen ist die gesetzgebende Gewalt gefordert.
Entweder gewinnen die Länderparlamente die faktische Souveränität zurück oder

sie treten die bereits nicht mehr vorhandene Gestaltimgsmöglichkeit an den Bundes¬

tag ab, wozu durch Grundgesetzänderung eine Rahmenkompetenz des Bundes zu

schaffen wäre. Im Wege konkurrierender Gesetzgebung müßte bundeseinheithch

das Notwendigste geregelt werden, unter demokratischer KontroUe des Bundesta¬

ges und des Bundesrates. Innerhalb eines gesetzlichen Rahmens wären Wettbewerb
und Innovationen in den Bundesländern möglich: Konkurrenz von pädagogischen
Ideen, Orientierungen und schulorganisatorischen Veränderungen.

Artikel 20 des Grundgesetzes lautet:

1 »Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes¬

staat.

2 AUe Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird im Volke in Wahlen und

Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehen¬

den Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
3 Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende

Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
4 Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben aUe

Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.«

Der letzte Absatz steht dort wirklich! Damit ist entschiedener Widerstand gegen

die schleichende Aushöhlung unserer Verfassungsprinzipien angesagt!


